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Teilqualifikation der Bauwirtschaft:  „TQ 3 – Baufachwerker/-in im Tiefbau mit Schwerpunkt Straßenbauarbeiten“ in den 
Berufen: Tiefbaufacharbeiter/-in im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten; Straßenbauer/-in  

Dauer: 6 Monate (oder 24 Wochen/oder 960 Stunden), davon mindestens 6 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  

Einsatzgebiete  
Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  

Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 17 Nr. 1 
§ 17 Nr. 2 
§ 17 Nr. 3 
§ 17 Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
- Bau- und Bauhilfsstoffe prüfen, lagern und auswählen 
- Zeichnungen und Skizzen lesen und anwenden, Skizzen anfertigen 
- Messungen durchführen 
 

§ 17 Nr. 5 
§ 17 Nr. 6 
§ 17 Nr. 7 
§ 17 Nr. 8 
§ 17 Nr. 9 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich 
Straßenbauarbeiten 
durchführen 
 

Bauteile aus Beton und Stahlbeton herstellen 
- Betone mit besonderen Eigenschaften unterscheiden 
- Beton mit Baumaschinen fördern und einbringen 
- Maschinen und Geräte zur Verdichtung des Betons einsetzen 
- Oberfläche des Frischbetons durch Abziehen und Glätten von Hand bearbeiten 
- Stahlbetonteile herstellen, transportieren, lagern und einbauen 
 
Verkehrswege herstellen 
- Vertiefung der Kompetenzen: 

o Verkehrswege abtragen, Stoffe getrennt lagern 
o Profile aus unterschiedlichen Werkstoffen, insbesondere Metalle und Kunststoffe, sägen, 

feilen, bohren und schleifen 
o Befestigung aufnehmen, Material auf Wiederverwendung prüfen und getrennt lagern 
o Planum auf Höhenlage, Ebenheit und Verdichtung prüfen 
o Schüttgut auf Beschaffenheit und Verwendungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten 
o Tragschichten unter Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profilgerechten Lage einbauen 

und verdichten 
o Einfassungen und Befestigungen in Geraden und Kurven herstellen 
o Bettung herstellen 
o Pflasterdecken und Plattenbeläge mit künstlichen und natürlichen Steinen in 

unterschiedlichen Verbänden herstellen 
o Pflasterdecken und Plattenbeläge einschlämmen, rammen und abrütteln 

- Oberflächenentwässerung unter Berücksichtigung von Quer- und Längsneigung höhen- und 
fluchtgerecht herstellen 

- Bodenverbesserung und Bodenverfestigung durchführen 

 
§ 17 Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
§ 17 Nr. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LF 5 
LF 7 
LF 9 
LF 10 
LF 11 
LF 12 
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- Unterlage für Asphaltdecken vorbereiten 
- Verarbeitbarkeit des Materials prüfen 
- Deckschicht von Hand und mit Maschinen einbauen und verdichten 
- Deckschicht auf Ebenheit prüfen 
- Anschlüsse, Nähte, Fugen und Ränder herstellen 
 
Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen 
- ausgeführte Arbeiten auf fehlerhafte Ausführung prüfen 
- Tagesbericht erstellen 
- ausgeführte Arbeiten bis zur Abnahme vor Beschädigungen schützen 

 

 
 
 
 
 
 
§ 17 Nr. 16 

4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   6 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

24 

        


